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Unterstützungsvertrag / Erklärung der Lebenspartner
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Bankverbindung
Bank
     

Adresse
     

Kontaktperson
     

Telefon
     

Bankennummer
     

BC-Nummer
     


Firma
Firma-Nummer
     

Name
     

Strasse, Nr.
     

PLZ, Ort
     

Unterstützungsvertrag 
zwischen 

Versicherte Person
Name
     

Vorname
     

Geburtsdatum
     

AHV-Nummer
     


Zivilstand
 FORMCHECKBOX 
 ledig
 FORMCHECKBOX 
 verheiratet
Geschlecht
 FORMCHECKBOX 
 männlich                             

 FORMCHECKBOX 
 geschieden
 FORMCHECKBOX 
 verwitwet


 FORMCHECKBOX 
 weiblich

neuer gesetzlicher Zivilstand ab 01.01.2007



:
 FORMCHECKBOX 
 in eingetragener Partnerschaft



 FORMCHECKBOX 
 aufgelöste Partnerschaft



und
Lebenspartner
Name
     

Vorname
     

Geburtsdatum
     

AHV-Nummer
     


Zivilstand
 FORMCHECKBOX 
 ledig
 FORMCHECKBOX 
 verheiratet
Geschlecht
 FORMCHECKBOX 
 männlich                             

 FORMCHECKBOX 
 geschieden
 FORMCHECKBOX 
 verwitwet


 FORMCHECKBOX 
 weiblich


neuer gesetzlicher Zivilstand ab 01.01.2007



:
 FORMCHECKBOX 
 in eingetragener Partnerschaft



 FORMCHECKBOX 
 aufgelöste Partnerschaft



Der vorliegende Vertrag dient dazu, allfällige Hinterlassenenansprüche gemäss dem Vorsorgereglement der REVOR Sammelstiftung zu wahren, welches unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen zu Gunsten des/der überlebenden Lebenspartners / Lebenspartnerin einer versicherten Person vorsieht. 
bitte Seite 2 beachten
Die Parteien halten übereinstimmend fest, dass sie als Lebenspartner seit dem _______________ an der folgenden Adresse 
einen gemeinsamen Haushalt führen und seit dem vorgenannten Datum ununterbrochen zusammenleben. 

Die Parteien verpflichten sich zur massgeblichen gegenseitigen persönlichen und finanziellen Unterstützung für die Dauer der Beziehung mit gemeinsamer Haushaltführung. Jede Partei kommt nach ihren Kräften für die gemeinsamen Lebenskosten einschliesslich der Kosten des gemeinsamen Haushalts auf. Im Leistungsfall ist die Stiftung befugt die Anspruchsberechtigung aufgrund der dannzumaligen tatsächlichen Verhältnisse zu prüfen. Der Nachweis für die Erfüllung der Anspruchs​voraussetzungen liegt beim hinterbliebenen Lebenspartner.

Die Parteien haben den Auszug aus dem Reglement „Lebenspartnerrente“ mit den darin festgelegten Bedingungen zur Kenntnis genommen. 

Der Unterstützungsvertrag ist zu Lebzeiten bei der REVOR Sammelstiftung einzureichen. Änderungen der darin beschriebenen Verhältnisse sind unverzüglich der REVOR Sammelstiftung schriftlich zu melden. 
Ort, Datum
Unterschrift Versicherte Person
     




Ort, Datum
Unterschrift des Lebenspartners / der 

Lebenspartnerin
     




	Vollständig
	Erfassung
	Schlusskontrolle



	
	Datum


	Visum
	


Auszug aus dem Reglement

Art. 2.3.2 Lebenspartnerrente

Der Lebenspartner ist dem Ehegatten gleichgestellt, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:

·  Die Lebenspartner müssen nachweisbar und ununterbrochen mindestens während den letzten fünf Jahren vor dem Tod der versicherten Person in einem gemeinsamen Haushalt gelebt haben oder der hinterbliebene Partner muss für eines oder mehrere gemeinsame unmündige Kinder aufkommen.

·  Beide Lebenspartner müssen unverheiratet sein.

·  Kein Anspruch auf Leistungen besteht, wenn die begünstigte Person eine Witwen- oder Witwerrente bezieht.

·  Die beiden Lebenspartner dürfen nicht im Sinne von ZGB, Art. 95, miteinander verwandt sein.

·  Die versicherte Person muss zu Lebzeiten der Stiftung einen von beiden Partnern unterzeichneten Unterstützungsvertrag zustellen.

Der Nachweis für die Erfüllung der Anspruchvoraussetzungen liegt beim hinterbliebenen Lebenspartner.

Die Lebenspartnerrente ist gleich hoch wie die Ehegattenrente.

Ist der hinterbliebene Lebenspartner mehr als zehn Jahre jünger als die versicherte Person, so wird die Lebenspartnerrente gekürzt. Die Kürzung beträgt für jedes ganze Jahr, um das der Lebenspartner mehr als zehn Jahre jünger ist als die versicherte Person, 1% der vollen Lebenspartnerrente.

Litt die versicherte Person im Zeitpunkt der gemeinsamen Wohnsitznahme an einer Krankheit, die ihr bekannt sein musste, entsteht beim Tod der versicherten Person innerhalb von 5 Jahren nach Beginn der gemeinsamen Wohnsitznahme kein Anspruch auf Leistungen gemäss diesem Reglement.

Für Lebenspartner von Altersrentenbezügern entsteht kein Anspruch auf Leistungen gemäss diesem Reglement, sofern die Anspruchsvoraussetzungen nicht bereits vor dem Bezug der Altersrenten erfüllt gewesen wären.

Art. 2.3.6 Vorhandenes Altersguthaben

Wird das im Zeitpunkt des Ablebens des Versicherten angesammelte Altersguthaben nicht oder nicht vollständig für die Finanzierung einer Ehegatten- bzw. Lebenspartnerrente oder eines zusätzlichen Todesfallkapitals gebraucht, wird es an die Anspruchsberechtigten gemäss Art. 2.3.7 ausbezahlt.

Art. 2.3.7 Anspruchsberechtigte

Die in Art. 2.3.5 und 2.3.6 vorgesehenen Leistungen werden nach folgender Ordnung ausgerichtet:

1. An den überlebenden Ehegatten nach Art. 2.3.1, bei dessen Fehlen

2.
an die Waisen nach Art. 2.3.3; bei deren Fehlen in nachstehender Reihenfolge:
3. Natürliche Personen, die vom Versicherten in erheblichem Masse unterstützt wurden, oder die Person,

die mit diesem in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss, bei deren Fehlen;
4.
Die übrigen Nachkommen zu gleichen Teilen, bei deren Fehlen die Eltern, bei deren Fehlen die

Geschwister;
5.
Beim Fehlen von begünstigten Personen nach Abs. 1 bis 4: die übrigen gesetzlichen Erben, unter

Ausschluss des Gemeinwesens im Umfang von 50% des Vorsorgekapitals.

Kein Anspruch auf Hinterlassenenleistungen nach Abs. 1, Ziffer 3 besteht, wenn die begünstigte Person eine Ehegattenrente, bzw. Lebenspartnerrente bezieht.

Leistungen, die aufgrund dieser Begünstigtenordnung nicht ausbezahlt werden, fallen dem Vorsorgewerk zu.
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